
Beschluss des 73. Studierendenparlaments

Berücksichtigung von Hinweisen der Rechtsaufsicht und Anpassung Erfri-

schungsgeld Wahlhelfende

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 9. Sitzung des 73. Studierendenparla-

ments am 2026-04-22 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP73-E086- Berücksichtigung von Hinweisen der Rechtsauf-

sicht und Anpassung Erfrischungsgeld Wahlhelfende“ wird mit (29/0/0) in

der folgenden Fassung angenommen:

Ergänze § 14 Absatz 1 Finanzordnung der Studierendenschaft um:

und keine alkoholischen Getränke umfassen.

Streiche § 14 Absatz 4 Finanzordnung der Studierendenschaft: Die

Verwendung von Studierendenschaftsmitteln zur Finanzierung von al-

koholischen Getränken ist grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme

besteht lediglich dann, wenn die Getränke im Rahmen einer Veran-

staltung der Studierendenschaft zum Verkauf vorgesehen sind und

die Veranstaltung nachweislich auf eine vollständige Deckung der An-

schaffungskosten durch Einnahmen ausgelegt war. Ein unverschulde-

ter Einnahmeausfall, der zu einer nachträglichen Unterdeckung der

Anschaffungskosten führt, stellt dabei keinen Verstoß gegen diese

Vorschrift dar.

Ergänze §14a Abgabe Genussmittel

Die Verwendung von Studierendenschaftsmitteln zur Finanzierung von

alkoholischen Getränken ist grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme

besteht lediglich dann, wenn die Getränke im Rahmen einer Veranstal-

tung der Studierendenschaft zum Verkauf vorgesehen sind und nach-

weislich auf eine vollständige Deckung der Anschaffungskosten der

Getränke durch Einnahmen ausgelegt war. Ein unverschuldeter Ein-

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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nahmeausfall, der zu einer nachträglichen Unterdeckung der Anschaf-

fungskosten führt, stellt dabei keinen Verstoß gegen diese Vorschrift

dar.Ersetze § 49 Absatz 6 Satz 1 Finanzordnung der Studierenden-

schaft durch:

Die Fachschaft ist dazu verpflichtet, den Vorschuss bis zum 01. No-

vember des auf die Antragstellung folgenden Jahres zurückzuzahlen.

Ändere § 55 Finanzordnung der Studierendenschaft zu:

Wahlhelferinnen und -helfer können ein Erfrischungsgeld erhalten. Die-

ses darf pro Stunde Zeitaufwand den 1,25-fachen Stundenlohn einer

wissenschaftlichen Hilfskraft mit Bachelorabschluss gemäß den Richt-

linien für die Beschäftigung und Vergütung wissenschaftlicher und stu-

dentischer Hilfskräfte der RWTH nicht überschreiten. Über die genaue

Vergabe und ihre Höhe entscheidet der Wahlausschuss.

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH

Aachen gültig. Eine solche Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-

geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-

schulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Liam Gagelmann

stellv. Präsident des 73. Studierendenparlaments
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